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Kurztitel 

Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in 
Zivil- oder Handelssachen vom 15. November 1965 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 137/2020 

Typ 

Vertrag – Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 5 

Inkrafttretensdatum 

12.09.2020 

Index 

49/08 Amtshilfe, Zustellung von Schriftstücken 

Text 

Artikel 5 

Die Zustellung des Schriftstücks wird von der Zentralen Behörde des ersuchten Staates bewirkt oder 
veranlasst, und zwar 

 a) entweder in einer der Formen, die das Recht des ersuchten Staates für die Zustellung der in 
seinem Hoheitsgebiet ausgestellten Schriftstücke an dort befindliche Personen vorschreibt, 

 b) oder in einer besonderen von der ersuchenden Stelle gewünschten Form, es sei denn, dass diese 
Form mit dem Recht des ersuchten Staates unvereinbar ist. 

Von dem Fall des Absatzes 1 lit. b abgesehen, darf die Zustellung stets durch einfache Übergabe des 
Schriftstücks an den Empfänger bewirkt werden, wenn er zur Annahme bereit ist. 

Ist das Schriftstück nach Absatz 1 zuzustellen, so kann die Zentrale Behörde verlangen, dass das 
Schriftstück in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des ersuchten Staates abgefasst oder in 
diese übersetzt ist. 

Der Teil des Ersuchens, der entsprechend dem diesem Übereinkommen als Anlage beigefügten Muster 
den wesentlichen Inhalt des Schriftstücks wiedergibt, ist dem Empfänger auszuhändigen. 

Zuletzt aktualisiert am 

10.09.2020 

Gesetzesnummer 

20011273 
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